
Infolgedessen muß die Forderung für Tagegelder, so
weit sie 3,50 DM — den Betrag für eine zwischen neun 
und zwölf Stunden dauernde Abwesenheit — übersteigt, 
also der Betrag von 10,50 DM, abgesetzt werden. Die 
Entscheidung des Sekretärs und die des Bezirksgerichts 
treffen also in diesem Punkte im Ergebnis zu. Daher 
war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.

Unzutreffend ist die Entscheidung dagegen hinsichtlich 
des Fahrgeldes, mindestens soweit es sich um die Fahrt 
des Rechtsanwalts K. zum Termin vom 3. Juni 1960 
handelt.

Nach § 14 Abs. 3 der Anordnung vom 20. März 1956, 
die — wie bemerkt — als ergänzende Bestimmung zu § 78 
Abs. 1 RAGO zu betrachten und auch vom Bezirks
gericht als solche angewandt worden ist, stehen den 
Beschäftigten der Organe der staatlichen Verwaltung 
und den ihnen Gleichgestellten für die Benutzung eines 
eigenen Kraftwagens nach der im Jahre 1960 geltenden 
Fassung 0,20 DM je Kilometer zu. Da die genannte An
ordnung als Ergänzungsbestimmung zu § 78 Abs. 1 
RAGO auch für Anwälte gilt, so muß auch diese Vor
schrift auf sie angewandt werden. Das ist ferner des
halb erforderlich, weil der inzwischen eingetretenen 
Veränderung des Verkehrs, insbesondere der weiteren 
Verbreitung des Kraftwagens, Rechnung getragen 
werden muß, zumal dessen Benutzung durch einen An
walt durchaus dazu dienen kann, dem Gericht eine 
größere Bewegungsfreiheit bei der Anberaumung der 
Termine zu geben, die nach Möglichkeit so gelegt wer
den sollen, daß sie von den Parteien und ihren Prozeß
vertretern mit einem möglichst geringen Zeitaufwand 
wahrgenommen werden können.

Allerdings war in den in der Anordnung Nr. 2 — eben
falls vom 20. März 1956 — zusammengefaßten Erläute
rungen zur Anordnung Nr. 1 (GBl. I S. 304) festgelegt 
(§ 12 a.a.O.), daß Entschädigungen für Land Wegstrecken 
nach § 14 der Anordnung Nr. 1 nur gezahlt werden 
dürften, wenn bei angeordneten Dienstreisen der Auf
tragsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreicht 
werden könne. Die Erläuterungsbestimmung ist aber 
durch § 7 der Anordnung Nr. 4 vom 30. Juni 1960 (GBl. I 
S. 410) dahin abgeändert worden, daß § 14 der Anord
nung Nr. 1 sich zwar allgemein nur auf die Kosten
erstattung für Landwegstrecken zu Auftragsorten 
bezieht, die mit öffentlichen Verkehrsmittel^ nicht 
erreicht werden können, Entschädigungen nach § 14 
aber mit Zustimmung der Betriebsleitung auch dann 
gewährt werden können, wenn die Benutzung privat
eigener Personenkraftwagen für die Durchführung be
trieblicher Aufgaben rationeller ist als die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel. Das ist auf die Erstattung 
der Anwaltskosten in der Art anzuwenden, daß an die 
Stelle der Zustimmung der Betriebsleitung die Entschei
dung der mit der Kostenfestsetzung befaßten Justiz
organe tritt. Es besteht auch kein Bedenken dagegen, 
die Bestimmung des § 7 der Anordnung Nr. 4, soweit 
sie auf die Kostenfestsetzung durch die Gerichte ent
sprechend anzuwenden ist, rückwirkend gelten zu las
sen, weil sie, wie bemerkt, in diesem Punkt eine 
Erläuterung der Anordnung Nr. 1 darstellt, während 
allerdings eine Rückwirkung des § 2 der Anordnung 
Nr. 4, der die in § 14 der Anordnung Nr. 1 enthaltenen 
Vergütungssätze teilweise erhöht, also eine echte Ge
setzesänderung darstellt, nicht möglich ist.
Bei der hier zu vergütenden Reise von Str. nach F. am
3. Juni 1960 war die Benutzung des Kraftwagens des 
Anwalts erheblich rationeller als die der Eisenbahn. Sie 
hat eine erhebliche Zeitersparnis zur Folge gehabt. Der 
Anwalt hätte bei Benutzung der Eisenbahn 6.29 Uhr 
von Str. abfahren müssen und in W. von 7.28 Uhr bis 
8.47 Uhr warten müssen. Erst mit dem 8.47 Uhr abfah
renden Zug hätte er 9.56 Uhr in F. eintreffen können. 
Er hätte also eine völlig unproduktive Fahrtunter
brechung von V/i Stunden gehabt. Das rechtfertigt, für 
die Benutzung des eigenen Kraftwagens, die einem

Beschäftigten der Verwaltung für Reisen von der ihn 
beschäftigenden Stelle nach einem anderen Geschäftsort 
zugestanden hätte, Kostenersatz vom Auftraggeber und 
infolgedessen bei dessen Obsiegen vom Prozeßgegner 
zu fordern.

Die Absetzung ist also unberechtigt, soweit es sich um 
den Unterschied zwischen dem Betrag von 0,20 DM je 
Straßenkilometer der Fahrt von Str. nach F. einerseits 
und dem Eisenbahnfahrpreis Str.—W.—F. andererseits 
handelt.
Grundsätzlich anders ist die Kostenfrage dagegen für 
die Wahrnehmung des Termins vom 13. Oktober 1960 
durch Rechtsanwalt H. aus S. zu beantworten. Die Ent
fernung von S. bis F. beträgt nur 27,2 Eisenbahnkilo
meter. Der Anwalt konnte, wenn er 8.47 Uhr abfuhr, 
in F. 9.56 Uhr eintreffen. Der Kläger kann also keines
falls hierfür die Kosten einer Kraftwagenfahrt von Str. 
bis F. fordern, auch wenn Rechtsanwalt H. den Wagen 
des Rechtsanwalts K. benutzt hat. Es können aber auch 
nicht Kosten für die Fahrt des Kraftwagens von S. 
nach F. verlangt werden, da die Zeitersparnis nur ver
hältnismäßig geringfügig gewesen ist.

Für die Terminswahrnehmung durch Rechtsanwalt H. 
könnten allenfalls Kraftwagenfahrtkosten in Höhe des 
Betrags für eine Taxifahrt vom Bahnhof bis zum Be
zirksgericht F. gefordert werden. Auch das wäre nur 
möglich, wenn es ihm nach Beendigung der Eisenbahn
fahrt von S. bis F. nur unter Benutzung eines Taxis 
möglich gewesen wäre, zur Verhandlung am 13. Ok
tober 1960, 10.00 Uhr, einigermaßen rechtzeitig zu er
scheinen (geringfügige Verspätungen wären nicht zu 
berücksichtigen, da angenommen werden muß, daß ein 
Gericht, wenn das Erscheinen eines auswärtigen An
walts zu erwarten ist, notfalls den Beginn der Ver
handlung für eine kurze Zeit hinausschiebt). Die Ent
scheidung hierüber hängt von der Entfernung des Ge- 
richtsgebäudes vom Bahnhof und der Fahrtdauer bei 
etwa vorhandener Straßenbahn- oder Autobusverbin
dung ab.

Bei der Anwendung der hier entwickelten Grundsätze 
ist die Beschwerde noch nicht entscheidungsreif, soweit 
es sich um die Kraftfahrkosten handelt. Hinsichtlich des 
Termins vom 3. Juni 1960 bedarf es noch der Feststel
lung der Länge der Straßenfahrstrecke von Str. bis F. 
und hinsichtlich des Termins vom 13. Oktober 1960 der 
Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Taxi
benutzung innerhalb von F. nach der Eisenbahnreise 
von S. nach F. Vorgelegen hätten. Da diese Berech- 
nungspcsten zweckmäßigerweise vom Bezirksgericht 
nachgeprüft werden, war die angefochtene Entschei
dung zwar — soweit es sich um den Ersatz von Kosten 
für Kraftwagenbenutzung der Anwälte für die Reise 
zu den Verhandlungsterminen handelt — aufzuheben, 
die Sache aber gemäß § 575 ZPO an das Bezirksgericht 
Frankfurt zurückzuverweisen, das noch die erforder
lichen Feststellungen zu treffen und dann unter Be
achtung der vorstehenden, als Weisungen anzusehenden 
Grundsätze zu entscheiden haben wird.

Sollte sich ergeben, daß die Reise des Rechtsanwalts K. 
infolge der Benutzung seines Kraftwagens nicht mehr 
als neun Stunden gedauert hat oder doch nicht länger 
als diese Zeit erfordert hätte, so ist von dem errech- 
neten Betrag der Betrag des Tagesgeldes von 3,50 DM, 
das der Sekretär — an sich zutreffend — infolge Unter
stellung der Eisenbahnbenutzung angesetzt hat, wieder 
abzusetzen. Das Verbot der Schlechterstellung des Be
schwerdeführers steht dem nicht entgegen, da die Zu
billigung der Ansetzung des Tagegeldes für die Reise 
in untrennbarem Zusammenhang mit der Entscheidung 
über die Zubilligung oder Nichtzubilligung der Kosten 
für die Kraftwagenbenutzung steht, von der die Dauer 
der Reise abhing.
Auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens wird 
das Bezirksgericht zu entscheiden haben.
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